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1. Allgemeines: 
 

1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. 
Entgegenstehende oder von unseren Einkaufs-
bedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten. 

1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern. 
 

2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen 
 

2.1 Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre 
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schrift-form. 
Bestellungen und Lieferabrufe können auch durch 
Datenfernübertragung oder Telefax erfolgen. 

2.2 Mündliche Vereinbarungen vor oder bei 
Vertragsabschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

2.3 Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsschluss, 
insbesondere nachträgliche Änderungen und 
Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen – 
einschließlich dieser Schriftformklausel – sowie 
Nebenabreden  jeder Art, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere 
Mitarbeiter (mit Ausnahme der vertretungsberechtigten 
Organe, Prokuristen oder sonstige hierzu bevollmächtigte 
Personen) sind nicht berechtigt, von dem Inhalt dieser 
Bedingungen oder dem sonstigen Inhalt des Vertrages 
abzuweichen oder den Vertragsinhalt zu ergänzen oder 
Zusagen oder Zusicherungen zu geben. 

2.4 Nimmt der Lieferant unsere Bestellung nicht innerhalb von 
zwei Wochen seit Zugang an, so sind wir zum Widerruf 
berechtigt. Lieferabrufe werden verbindlich, wenn der 
Lieferant nicht binnen 5 Arbeitstagen seit Zugang 
widerspricht. 

2.5 Die Qualitätssicherungsvereinbarung für Lieferanten ist 
sofern vorhanden, Bestandteil dieses Vertrags.  
 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 
 

3.1 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen 
sich die Preise „frei Werk“, verzollt, einschließlich 
Verpackung. Umsatzsteuer ist darin nicht enthalten. 

3.2 Versandanzeigen, Frachtbriefe, Rechnungen und 
sämtliche Korrespondenz haben unsere Bestell-nummer 
zu enthalten. 

3.3 Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der 
Ware durch uns oder unseren Beauftragten an dem Ort, 
an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 

3.4 Die Rücknahmeverpflichtung für Verpackungen richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

3.5 Der Lieferant ist verpflichtet, innerhalb von 5 Tagen nach 
Lieferung der bestellten Ware für jede Bestellung eine 
Rechnung zu erstellen. Rechnungen können wir nur 
bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in 
unserer Bestellung – die dort ausgewiesene 
Bestellnummer angeben und auf den richtigen 
Rechnungsempfänger ausgestellt sind. Für alle wegen 
Nichteinhalt dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist 
der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, 
dass er diese nicht zu vertreten hat. 

3.6 Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt 
die Begleichung der Rechnung entweder innerhalb 30 
Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb 60 
Tagen ohne Abzug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und 
dem Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware 
bzw. Erbringung der Leistung. Maßgeblich für die 

Fälligkeit ist jeweils der spätere Zeitpunkt. Die Zahlung 
erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

 
4. Liefertermine, Lieferverzug, höhere Gewalt 

 
4.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. 

Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der 
Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht 
Lieferung „frei Werk“ vereinbart, hat der Lieferant die 
Ware unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur 
abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand 
rechtzeitig bereitzustellen. 

4.2 Im Falle des Lieferverzugs stehen uns die gesetzlichen 
Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach 
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist 
Schadensersatz statt der Leistung oder Rücktritt zu 
verlangen. 

4.3 Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Fertigung, der Materialversorgung, der Einhaltung des 
Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an 
der termingerechten Lieferung oder an der Lieferung in 
der vereinbarten Qualität hindern könnten, hat der 
Lieferant unverzüglich unsere bestellende Abteilung zu 
benachrichtigen.  

4.4 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung 
oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen 
der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden 
Ersatzansprüche; dies gilt bis zur vollständigen Zahlung 
des von uns geschuldeten Entgeltes für die betroffene 
Lieferung oder Leistung. 

4.5 Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, 
wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt oder sie sind 
uns zumutbar. 

4.6 Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns 
vor, eine Rücksendung an den Lieferanten vorzunehmen. 
Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so 
lagert die Ware bis zum Liefertermin bei uns auf Kosten 
und Gefahr des Lieferanten. Für die Zahlung gilt allein der 
vereinbarte Liefertermin. 
 

5. Mängelansprüche und Rückgriff 
 

5.1 Der Lieferant garantiert, dass die gelieferten Waren den 
vereinbarten Spezifikationen der Bestellung entsprechen, 
aus dem vereinbarten Material bestehen, frei von 
Material-, Fertigungs- und/oder Konstruktionsfehlern nach 
dem Stand der Technik sowie Fehlern sind, die die 
Tauglichkeit für den gewöhnlichen oder vertraglich 
vereinbarten Gebrauch aufheben oder mindern oder den 
Wert der gelieferten Waren aufheben oder mindern und 
allen in Deutschland geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen. 

5.2 Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener 
Frist auf etwaige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen 
zu prüfen. Äußerlich erkennbare Mängel müssen wir 
innerhalb von 7 Arbeitstagen – bei Maschinen und 
Maschinenteilen innerhalb von 14 Arbeitstagen – nach 
Wareneingang, andere unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung beim Lieferanten anzeigen. Insoweit 
verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten 
Mängelrüge. 

5.3 Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt 
zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten 
nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung 
einer neuen Sache zu verlangen. In diesem Fall ist der 
Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung erforderliche 
Aufwendungen zu tragen. Das Recht auf Schadensersatz, 
insbesondere das Recht auf Schadensersatz statt der 
Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

5.4 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer 
Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung 
des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden Fällen, 
insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder 
Vermeidung größerer Schäden das Recht zu, diese auf 
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Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von 
dritter Seite vornehmen zu lassen. 

 
5.5 Die Verjährungsfrist beträgt 24 Monate ab 

Gefahrübergang. Für innerhalb der Verjährungsfrist 
unserer Mängelansprüche instandgesetzte oder reparierte 
Teile der Lieferung beginnt die Verjährungsfrist zu dem 
Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant unsere 
Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat. 

5.6 Sofern die gelieferten Produkte in einem Endprodukt 
Verwendung finden, dass an einen Verbraucher verkauft 
wird, stehen uns im Falle einer Inanspruchnahme durch 
unsere Abnehmer auf Grund der §§ 478, 479 BGB 
Regressansprüche gegen den Lieferanten zu. 

5.7 Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant außerdem von 
eventuell bestehenden Ansprüchen Dritter frei. 
Hinsichtlich Rechtsmängel gilt eine Verjährungsfrist von 
10 Jahren. 
 

6. Produkthaftung und Rückruf  
 

6.1 Für den Fall, dass wir auf Produkthaftung in Anspruch 
genommen werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns von 
derartigen Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit 
der Schaden durch einen Fehler des vom Lieferanten 
gelieferten Vertragsgegenstands verursacht worden ist. In 
den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies 
jedoch nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden 
trifft. Sofern die Schadensursache im 
Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt er 
insoweit die Beweislast. Der Lieferant übernimmt in 
diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, 
einschließlich der Kosten einer etwaigen 
Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen. 

6.2 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
versicherung mit einer Deckungssumme von pauschal 
EUR 5 Mio. pro Personenschaden / Sachschaden zu 
unterhalten; stehen uns weitergehende Schadens-
ersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 
 

7. Schutzrechte 
 

7.1 Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit 
seiner Lieferung keine Marken-, Patent- Urheberrechte 
oder andere gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt 
werden. 

 
 
7.2 Werden wir von einem Dritten wegen der Verletzung 

gewerblicher Schutzrechte in Anspruch genommen, so ist 
der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches 
Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. 

7.3 Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf 
alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten 
notwendigerweise erwachsen. 

7.4 Im Übrigen gelten für sonstige Ansprüche wegen 
Rechtsmängeln die Regelungen zur Haftung von 
Mängeln. 
 

8. Geheimhaltung 
 

8.1 Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder 
technischen Informationen (Dokumente oder Software 
und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, so lange 
und so weit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, 
Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen im 
eigenen Betrieb des Lieferanten nur solchen Personen 
zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung 
zum Zweck der Lieferung an uns notwendigerweise 
herangezogen werden müssen und die ebenfalls zur 
Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser 
ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges 
schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen – 

außer für Lieferungen an uns – nicht vervielfältigt oder 
gewerbsmäßig verwendet werden. Auf unsere 
Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen 
(gegebenenfalls einschließlich angefertigter Kopien oder 
Aufzeichnungen) und leihweise überlassene 
Gegenstände unverzüglich und vollständig an uns 
zurückzugeben oder zu vernichten. 

8.2 Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, 
wie Zeichnungen, Modelle und dergleichen, oder nach 
unseren vertraulichen Angaben oder mit unseren 
Werkzeugen oder nachgebauten Werkzeugen angefertigt 
sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst verwendet, 
noch dritten Angeboten geliefert werden. 
 

9. Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand, 
Erfüllungsort, anwendbares Recht 
 

9.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der 
getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 
Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg 
möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

9.2 Ausschließlicher örtlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis oder in 
Zusammenhang damit ist unser Geschäftssitz. 
Ungeachtet dieser Gerichtsstandsvereinbarung können 
wir unsere Rechte gegen den Lieferanten auch vor jedem 
anderen Gericht geltend machen, dass nach 
anwendbarem Recht zuständig ist. Sofern sich aus der 
Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort; dies gilt auch für unsere 
Zahlungsansprüche gegen den Lieferanten. 

9.3 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich 
Deutsches Recht und der Ausschluss des Kollisionsrechts 
und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG). 

9.4 Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und der 
Normen wie z.B. ISO/TS16949 / ISO14001 setzen wir 
voraus. 

 


